
 

Kleine Anfrage 

des Abg. Siebel (SPD) vom 31.05.2012 

betreffend Opel-Werksfeuerwehr 

und  

Antwort  

des Ministers des Innern und für Sport 
 

 

 

Vorbemerkung des Ministers des Innern und für Sport:  
Die personellen Anforderungen an die Werkfeuerwehr der Adam Opel AG 
(von 2005 bis 2010 Adam Opel GmbH) in Rüsselsheim wurden am 25. 
März 2009 durch einen Bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt (Az.: 
I 18 – 65j 02/09 (17) Adam Opel GmbH) zuletzt geregelt, Dieser Bescheid 
sieht auf der Grundlage des § 14 Abs. 4 HBKG vor, dass die Werkfeuer-
wehr nur aus haupt- und nebenberuflichen Angehörigen des am Standort 
ansässigen Unternehmens bestehen darf. 
 
Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
Frage 1. In wie vielen Fällen hat das Regierungspräsidium für die Werkfeuerwehr der 

Firma Opel Ausnahmegenehmigungen nach § 14 Abs. 4 HBKG jeweils wofür, für 
welchen Zeitraum und mit welcher Begründung erteilt? 

 

Durch das Regierungspräsidium Darmstadt wurden keine Ausnahmegeneh-
migungen nach § 14 Abs. 4 HBKG erteilt. 
 
Frage 2. In wie vielen dieser Fälle wurde die Arbeitnehmervertretung entsprechend § 14 

Abs. 2 HBKG informiert und eingebunden? 
 Wenn nicht, warum nicht? 
 
Frage 3. Wenn der Landesregierung darüber keine Informationen vorliegen, wie überprüft 

das Regierungspräsidium die Einhaltung von § 14 Abs. 2 HBKG im Zuge der Er-
stellung von Ausnahmen nach § 14 Abs. 4 HBKG? 

 

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 
 
Wiesbaden, 24. Juni 2012 

Boris Rhein 
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